
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 Sbg. EZG
 Sbg. EZG - Salzburger Ehrenzeichengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Ring des Landes Salzburg

 

§ 2

 

(1) Der Ring des Landes Salzburg wird für besondere Verdienste um das Land Salzburg verliehen.

 

(2) Der Ring soll jährlich höchstens an zwei Personen verliehen werden.
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